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Beschluss:

 
 

1. Dem im Vortrag des Referenten dargestellten Konzept zur Überführung 

des Münchner Bergbusses in den Linienbetrieb des allgemeinen ÖPNV 

wird zugestimmt.

2. Dem Einsatz der bereits dauerhaft im MOR-Haushalt eingestellten Mittel 

(siehe Beschluss Nr. 20-26 / V 06456; Beschluss der Vollversammlung 

des Stadtrats vom 21.12.2022) zum Ausgleich des anteiligen 

Betriebskostendefizits sowie der Betreuung des Betriebs durch die MVV 

GmbH wird zugestimmt.

3. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, für die Landeshauptstadt alle 

notwendigen Zweckvereinbarungen – unter anderem zur Übertragung 

der Aufgabenträgerschaft – mit den Landkreisen abzuschließen und zur 

Genehmigung der Regierung von Oberbayern vorzulegen.

4. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, für die Landeshauptstadt ggf. 

erforderlich werdende Vereinbarungen bezüglich der 

grenzüberschreitenden Verkehre mit den zuständigen Stellen 

abzuschließen und, falls erforderlich, zur Genehmigung bei den 

zuständigen Stellen vorzulegen.

5. Das MOR wird beauftragt, in Abstimmung mit der MVV GmbH, weiter an 

einer Verstetigung des Münchner Bergbusses nach 2024 zu arbeiten 

und dazu ggf. auch weitere interessierte Landkreise einzubeziehen.

6. Das MOR wird beauftragt vorbehaltlich der Genehmigung der 
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Zweckvereinbarungen (siehe Anlagen 3 und 4) durch die Regierung von 

Oberbayern die Ausschreibungen der beiden Buslinien durchzuführen 

und die MVV GmbH mit der Vornahme der dafür notwendigen 

Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsleistungen nach § 5 Absatz 

3 des Gesellschaftsvertrags der MVV GmbH zu beauftragen.

7. Das MOR wird beauftragt vorbehaltlich der Genehmigung der 

Zweckvereinbarungen (siehe Anlagen 3 und 4) durch die Regierung von 

Oberbayern, während des Betriebs des Projekts Münchner Bergbus die 

MVV GmbH mit der Vornahme der Beratungs-, Betreuungs- und 

Unterstützungsleistungen nach § 5 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrags 

der MVV GmbH zu beauftragen.

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des 

Stadtrates endgültig entschieden. 

 

 


